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Chur Oktober 1932 Nr. 10

BUNDNERISCHES

MONATSBLATT

ZEITSCHRIFT FUR BUNDNER.
GESCHICHTE, LANDES- UND VOLKSKUNDE

HERAUSGEGEBEN VON DR. F. PIETH

——— ERSCHEINT JEDEN MONAT »——

Streifziige durch die Wirtschafts- und Rechts-
geschichte des Oberhalbsteins.

Vortrag, gehalten bei Anlall der Landsitzung der Historisch-Antiquari-
schen Gesellschaft in Savognin am 29. Mai 1932 von Pras. A. Steiler,
Reams.

Ob im Gebiet des Hochgerichts Oberhalbstein prahistorische
Funde gemacht worden sind, weil3 ich nicht. Nach dem Reamser
Brande (1864 ) stiell man an verschiedenen Orten beim Aushub
der IFundamente auf Schadelstatten, — wahrscheinlich auf pri-
historische Griber, die jedoch verschiittet und zugedeckt wurden;
ob diese Griber Beigaben enthielten, ist heute nicht mehr fest-
zustellen. Der Burveiner I'und vom Jahre 1786 wies nebst gol-
denen Armbindern, einem silbernen Weihrauchgefas und anderem
auch marseillanische Miinzen auf — die Venus auf der Vorderseite
und auf der Riickseite das trojanische Pferd —, ein Fund aus der
romisch-gallischen Zeit. Der Finder, Otto Dosch von Conters, ver-
kaufte diese Kostbarkeiten einem Cliavener Goldschmied fiir 8co {1,
und dieser schmolz das meiste ein. Die Verzettelung dieser Fund-
gegenstande trug mit zur Errichtung des Rétischen Museums bel.

1854 fand man auf der Pallhohe bei den Juliersidulen eine An-
zahl romischer Miinzen, wahrscheinlich Opfermiinzen miider Wan-
derer, die aus Dankbarkeit, die Hohe erklommen zu haben, dem
Sonnengotte Jul ihren Tribut entrichteten. Romische Miinzen wur-
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den auch bei Padnal oder Parnal und in Tinzen gefunden (bei
Tinzen solche aus der Zeit um 270 n. Chr.), ferner in Tiefenkastel.

Das Oberhalbstein war aber sicherlich schon in grauer vor-
christlicher Zeit bewohnt und begangen. Manche Namen werden
altritischen Ursprungs sein, so auch der Ortsname Padnal oder
Parnal, der sich auf dem riatischen Gebiet mancherorts vorfindet,
etymologisch noch nicht entritselt, aber immer strategisch wich-
tige Punkte — Hiigel, Talabschliisse — bezeichnend, wo die alten
Ritier Wiille, Erdbefestigungen, sogenannte Burgen (von bergen)
oder Castels, Castis errichtet hatten: Padnal, Padinale, Padenal
bei Savognin, Trimmis, Kastris, Clugin, im Puschlav, im Vintsch-
gau, im Veltlin.

Eine Romerheerstralle fithrte durchs Oberhalbstein; wo 1hr
Trasse durchging, ist nicht feststellbar; Tinzen war romische Post-
station. Im Curtinatsch, siidlicherem Teile, stunden die Romer-
tirme, wo die Adeligen wohnten, die direkt von Rom stammten,
wie die Uberlieferung noch nach zwei Jahrtausenden erzihlt.

Uberreste alter StraBen finden sich im Walde zwischen Tinzen
und Oberroffna und oberhalb Tiefenkastel gegen den Wald hin.
Es sind mit GroBpflisterung belegte, gut erhaltene Wegstrecken ;
ob es sich um Uberreste der alten Rémerstrafe handelt oder um
eine Ausbesserung der Heerstraf3e, konnte wohl fachméannisch kon-
statiert werden ; wahrscheinlich fiihrte die StraBe durch den Tinz-
ner Wald aufwarts zur Alp Plaz und weiter hinein iiber Ilix.

Die romische Kultur hat unser Ahnenvolk erobert und umge-
modelt derart, dall wir noch heute Erbstliicke davon besitzen, so
unsere romanische Oberhalbsteiner Mundart, die gemall dem Ur-
teil des groflen Sprachkenners Kardinal Mezzofanti (18. Jahr-
hundert) die originellste sei. Die Wellen der Vilkerwanderungen
haben dieses Gebiet wohl nur schwach bestrichen, darum hatte die
altere Eigenart Bestand. In der karolingischen Periode erstand
ein geistiges und wirtschaftliches Zentrum im Frauenkloster Mi-
steil, das seine Hauptbesitzungen in Prada und Savognin hatte und
sicher auch mit dem Hospiz St. Peter auf dem Septimer in niheren
Beziechungen stand; denn ein vielbegangener Alpendurchgang
fiihrte von Chur iiber Churwalden - Misteil - Septimer - Claven. Es
unterliegt keinem Zweifel, daBl die Meier des Klosters Misteil (926
bestand es schon) den notwendigen Transitverkehr mit Pferden
und Ochsen unterhielten, fiir die Offenhaltung von Weg und Steg
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sorgten und allen Verkehr iiberwachten. Es scheint, dall sich
manche Meier Rechte und Eigentum des Klosters allmahlich an-
eigneten, so dall ihm vielleicht die notigen Subsistenzmittel fehl-
ten. Bischof Ulrich II. von Tarasp hat das Kloster aufgehoben
und die Giiter dem Bistum einverleibt, was scheint’s dem Volke
nicht gefiel, worauf Bischof Adelgott 1154 die Kirche Misteil samt
ihren Meiereien in Prada und Savognin dem Pramonstratenser-
kloster zu St. Luzi iibergab.

DaB die Meier zu Sotcurt in Savognin noch 1535 und auch
spater der Kirche Misteil zinspflichtig waren, ersieht man aus einer
Urkunde von 1535 (Archiv Savognin): Abtretung der Alpen in
Nandro durch die besagten Meier an die Gemeinde; darin steht:
,1tem ein Viertel Schmalz, ndmlich 1o Krinnen — da Alp Pitschna
bisher allein zahlt hat gen Misteil, sollend fiirhin die obgemelte
drei Alpen: Alp Pitschna, Tarviesch, Tscharnoz, miteinander un-
verschiedentlich zahlen und richten.** Man wird nicht fehlgehen,
wenn man annimmt, dall die Uberlieferung die Begebenheiten zu
Misteil (Aufhebung des Klosters und was drum und dran lag)
testgehalten hat durch die Jahrhunderte. Die Unzufriedenheit der
Bevolkerung iiber die Beraubung und nachherige Verschenkung
des Klosters hielt sich durch eine jahrhundertelange Tradition auf-
recht; daraus ist erklarlich, was im Kapitel 79 des Statuts fest-
gelegt 1st, wo es heilit, ,,daB 1711 von der pluraliter der Pleffen
befunden und gesetzt wurde*’, daf3 eine Person aus der Landschaft,
die fiir kurze cder lingere Zeit ins Kloster gehen wollte, ihre lie-
genden Giiter nicht dem Kloster versetzen, noch eigentiimlich
geben, noch das Kloster ,,zu Erb solcher Giiter darzu erwellen,
wohl aber das Gut zu Geld schlagen und darmit ihre Intention voll-
zichen soll, tuen und mag*.

Mit dieser Bestimmung wollten unsere Ahnen verhindern, daf
hiesige Liegenschaften in fremden Besitz iibergingen. Der Geist
der AusschlieBlichkeit — das Bestreben, alle Fremden vom Er-
werb liegenden Gutes auszuschlieBen — war auBerst scharf aus-
gepragt. Das Zugrecht bestimmte, dald der Verkdufer oder dessen
Verwandte bis zum 5. Grade das Gut an sich zu ziehen berech-
tigt waren, gegenliber dem Kiufer, der Landschaftshiirger war,
innert einem Jahr und einem Tag, gegenuber dem landsfremden
Kiufer innert zehn Jahren und einem Tage. So war der Erwerb
liegenden Gutes durch Ortsfremde derart erschwert, daB sie nie
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zu eigenem Dach, zu Hof und Gut gelangen konnten. Durch die
Zwangseinbiirgerung der Heimatlosen bekamen diese Leute einen
Heimatsort ohne Dach, noch Scholle. Manche Gemeinde errichtete
diesen Neublirgern Hiitten auf Gemeindeboden aulerhalb des
Dortbildes an laufenden Gewassern oder im Wald. Von hier aus
unternahmen sie als Biirger zweiter Klasse ihre Streifziige und ent-
wickelten sich zu Vaganten. Die Sohne biiben heute fiir die Stn-
den der Viter.

1160 empfing der Bischof zu Chur vom Ritter Ulrich von
Tarasp als Geschenk seine Lehensleute und Leibeigenen samt den
Giitern zu Tinzen, Savognin, Marmels-Casaccia, und 1oo Jahre
spater, 1258, kaufte Bischof Heinrich IV. von Berall de Wang das
Schlo3 Reams samt allen Gilitern und Leuten daselbst, als auch
die Giiter der Kirchen Reams und Tinzen. 1282 erwarb der Bischof
vom Kloster St. LLuzi die Kirche zu Misteil und die dazu gehorenden
Meiereien Prada und Savognin. So war der Bischof antangs des
14. Jahrhunderts Feudalherr des Oberhalbsteins; es gehdrten 1thm
die Hofe und Meiereien zu Misteil, Prada, Savognin, Reams, Salux
und andere; diese standen jedoch nicht unter der gleichen Auf-
sicht. Die zu Misteil gehorenden Meiereien standen unter der Auf-
sicht eines Statthalters, einem erblichen Amte, indes die zu Reams
und Salux liegenden Giiter unter der Aufsicht des Ministerials oder
Ministral oder Mastral von Reams standen, welches Amt nicht erb-
lich war. Der Ministral hatte im Verhinderungsfall den Landvogt
zu Reams zu vertreten. Der Landvogt auf dem Schlof3 Reams war
der oberste Richter des Landes und wurde bis um 1555 durch den
Bischof ernannt, von diesem Zeitpunkte an durchs Volk. Bis um
1440 war die Familie v. Marmels Inhaberin der Landvogtel zu
Reams.

Die Uberlieferung besagt, daB die Meier ob dem Stein das
Recht hatten, bei Schneeflucht mit ihren Herden Uiber Misteil hin-
aus bis zum Nivaglertobel zu riicken. Ob je von diesem Rechte
Gebrauch gemacht wurde, bezweifeln wir; bis sie in Nivagl an-
gekommen waren, wiren auch die sonnigen Weideplitze im Ober-
halbstein unter dem Wald aper geworden. Das Nivaglertobel
(Heidbach) und der Stiirviserbach bildeten die Nordgrenze des
Hochgerichts gegen das Territorium der Freiherren von Vaz.

Diese Uberlieferung konnte zum Schlusse fiithren, dafB in der
Feudalzeit das ganze Oberhalbstein eine einzige Markgenossen-
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schaft gebildet hitte, was nicht wahrscheinlich erscheint. Wenn
auch das Schneefluchtrecht bestanden hat — vielleicht fiir die mait
Misteil zusammenhingenden Giiter, so mufd wohl bedacht werden,
daf3 die Markgenossenschaft ein zusammenhiangendes, leicht er-
reichbares Gebiet erforderte, was bei einer Landschaft, wie das
Oberhalbstein eine ist, nicht zutrifft. Als einheitliche wirtschaft-
liche Gebiete konnen die Territorien der Plefgemeinden angesehen
werden, so die Gebiete von Salux, Mons und Priasanz, mit den
Alpen am Toissa, Curver und Martegnas ; diese bildeten eine Mark-
genossenschaft. Salux und Mons haben ithre Wilder erst um 13860
geteilt und damit zum Teil auch Heimweiden. Alpen besitzt Mons
leider keine. Salux und Prisanz haben erst vor zehn Jahren die
Weidrechte im Gebiete um Salaschigns ausgeschieden, obwohl sie
die Alpweiden schon 1487 geteilt haben (Archiv Prisanz).

Reams (2/3) und Conters (1/5) bildeten von jeher eine Plef-
gemeinde. Bis 1487 war auch St.Martin (Savognin) Iiliale der
Mutterkirche Reams. Die Plef Reams-Conters stellte auch eine
wirtschaftliche Einheit dar, die heute noch nicht allen gemein-
samen Grund und Boden dieser Einheit oder einstigen Mark-
genossenschaft aufgeteilt hat. 1601 ward durch Spruch des Ge-
richts Oberhalbstein die heimische Weide geteilt; 1603 wurden die
Kirchengiiter ausgeschieden und 1786 die Heimwilder geteilt (Ar-
chiv. Reams - Conters). Noch heute nutzen Reams und Conters
Weiden, Alpen und Wilder gemeinsam, weil sie ungeteilt sind,
so rechts der Julia und links im Val Nandro. Dal die Plefge-
meinde Reams und Conters jemals mit Salux gemeinsam Grund
und Boden besessen — Wun und Weid —, kann nicht nachge-
wiesen werden. Auch haben sie keine Span und St6B mit Salux
gehabt.

In Savognin hatten die Meier von Sotcurt eine wirtschaftlich
selbstandige Stellung. Sie besaBen im Val Nandro Alp pitschna
und Alp Cartas. 1528 haben die tibrigen Nachpuren zu Savognin
einen SteB oder Span wegen der Schafweide mit den Meiern von
Sotcurt ausgetragen. Die von Sotcurt verlangten, dal’ die Schafe
in den Kuhalpen Tarviesch und Tscharnoz gesdmmert werden;
erkannt wurde, daB eine Kommission von fiinf unparteiischen
Mannern die Schafweide aulerhalb der Kuhalpweide bestimme,
und wenn die Meier fremdes Vieh an Zins in Alp pitschna und
Cartas sommern, so sollen die Nachpuren von Savognin das Vor-
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recht haben, gegen Zins dort Vieh sommern zu kénnen (Archiv
Savognin). 1535 haben die Meier von Sotcurt, Payers und Brancs
u. a. ihre Alpen Pitschna und Cartas an die Nachpuren dies- und
jenseits des Rhins zu Savognin verkauft mit der Bedingung, dal
sie das Vorrecht haben sollen, ihr Vieh in Alp pitschna und Cartas
zu laden.

DaB Savognin mit Reams und Conters zusammen in Nandro
eine Markgenossenschaft gebildet habe, wird vom Kantonsgericht
im Urteil vom- 24. Februar 1904 liber das Eigentum an den rechts-
seitigen Wildern in Nandro verneint: ,,Als historische GewiBheit
kann nicht angenommen werden, daB3 die ehemaligen Nachbarn
von Savognin als Genossen derjenigen Markgenossenschaft, zu
deren gemeiner Mark die streitigen Wilder gehorten, zu betrach-
ten sind.’* Auf die Verhiltnisse im Val Nandro kommen wir noch
zuriick. I y

Tinzen (2/3) mit Roffna (1/g), Livizung, Mithlen (1/y) und Sur
(1/9) bildeten ehemals eine Plefgemeinde. In Livizung, links der
Julia, existieren keine Wohngebidude mehr. Weil der Tscharnoz-
bach Livizung gefihrdete und beschidigte, haben die Einwohner
ihre Wohnstitten abgebrochen und an der Halde (Riven) rechts
der Julia neu errichtet. Tinzen mit dem schonen Alpental Err
bildete sicherlich frither wie heute eine wirtschaftliche Einheit fiir
sich, ebenso Miihlen mit Faller und Sur mit Flix.

Am 10. Juli 1497 hat das Oberhalbsteiner Gericht unter der
Leitung des Landvogts Benedikt Fontana mit dem Zusatz der vier
Gerichte Bivio, Tiefenkastel, Vaz und Schams von der Cresta Par-
nal aus die Territorial- und Waldgrenzen zwischen Savognin und
Tinzen festgelegt. ‘

Bivio mit Marmels bildeten ein Gericht fiir sich mit eigenen
Satzungen und wohl auch eine wirtschaftliche Einheit. Die hohe
Gerichtsbarkeit ward auch dort oben unter dem Richterstabe des
Landvogts zu Reams ausgetbt.

Wihrend die Alpen der Gemeinden unter dem Wald Ge-
meindeeigentum sind, trifft man in Ob dem Wald fast ausschlieB-
lich genossenschaftliche Privatalpen mit Teilrechten. Ob diese
Erscheinung sich namentlich dort vorfindet, wo sich die Walser
niedergelassen haben, wissen wir nicht. Tatsichlich haben die
Walser die Héhen in Ob dem Wald urbar gemacht. Walsernieder-
lassungen gab’s auf der Alp Flix, in Faller und anderswo. Unsere
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Nidwaldner (igls da Sotgot) nennen die Obwaldner ,,gualsers®,
und die Obwaldner belegen uns von Unter dem Walde mit dem
Namen ,,gulangs*’, vielleicht von galois, chelt: Alteingesessene.

DalBl die Walser die Alpen geschnitzt haben, d. h. in privat-
rechtliche Genossenschaftsanteile zerlegten, 1labt sich so begriin-
den, daB sie das urbar gemachte Land im Verhdltnis zur ange-
wandten Leistung aufteilten. Diese Hypothese konnen wir nicht
geschichtlich belegen; das Studium der Walserniederlassungen
nach dieser wirtschaftlichen Seite hin wiirde dartun, ob der Schluf
stimmt. Lo
Die Oberhalbsteiner Walser haben sich den ,,gulan'gs“ fiigen
miissen und haben ihre Sprache und Kultur angenommen. Immer-
hin wird auch die Oberhalbsteiner Mundart walserische Einschlage
angenommen und sie in eine romanische FForm gegossen haben,
z. B. schlet = schlecht, schlagar = schlagen, schlucager = schluk-
ken, meina = Meinung etc. Das gibe auch Arbeiten fiir philo-
logische Dissertationen.

Wie sich die heutigen Rechtszustinde zwischen den einzelnen
Gemeinden herausgebildet haben nach unzdhligen ,,St6, Span
und Zwietracht*, kann am besten am Val Nandro gezeigt wer-
den, einem klassischen Beispiel dafiir, wie unsere Ahnen um das
jus domini hartnickig und unaufhérlich kdmpften.

Das Val Nandro 6ffnet sich gegen Savognin und Reams ; sein
Gewidsser, ,,Schletg® genannt, d. h. der Ausreiler, miindet bei
Lecsch-Savognin in die Julia und muBte gleich beim Austritt aus
der Schlucht , Davos-falung‘ hoch eingedimmt werden. Das Val
Nandro ist sehr weitlaufig; es enthidlt 11 Alpen, 17 Maiensal3-
stafel, 30 Bergwiesenkomplexe, zirka 500 Gebiude, davon zirka
140 groBere MaiensaBstallungen, 20 Alpschermen und Alpsenn-
hitten und zirka 350 Heubargen und Hiitten. Welch gewaltiger
Unterhalt! Eine rationelle Arrondierung koénnte wirtschaftlich vor-
teilhaft sein. Vier Gemeinden: Reams, Conters, Savognin und Pri-
sanz, besitzen Grund und Boden im Val Nandro.

Wahrscheinlich besaBen schon die Meier der SchloBherren
de Wangs vor 1258 zu Reams Alpen und Giiter in Nandro und so
auch die Meier des Klosters Misteil in Sotcurt-Savognin. So trifft
man schon im frithen Mittelalter die Zinsleute zweier Feudalherr-
schaften in Nandro, was wohl schon damals zu Unstimmigkeiten
tiber die Nutzung von Wun, Weid und Wald fiihrte, weil die untern
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Alpen von Natur eine wirtschaftliche Einheit bilden. Seit 1282
war der Bischof Lehensherr beider Meiercien, doch wurden sie ge-
trennt verwaltet. Das Trennende hat sich durch alle Jahrhunderte
geltend gemacht.

Die Urkunden der Gemeindearchive reichen bis um die Mitte
des 15. Jahrhunderts zurtick. In den vielen Handeln und Prozessen
um das Val Nandro figuriert Reams immer und immer als Part.
Unsere Vorfahren haben in einem fort um die Herrschaft im Val
Nandro gestritten. Waren sie herrschsiichtig, weil sie nahe beim
SchloBherrn wohnten? Nein, sie besallen unstreitig mehr Gilter
im Tal als ihre Nachbarn, und darum wollten sie die Hoheit haben.
Im nachfolgenden wollen wir kurz die Geschichte dieser Handel
skizzieren, indem wir nur die hauptsachlichsten Dokumente nam-
haft machen.

Der alteste uns bekannte Spruchbrief tiber ,,Undrau, Indrau,
Undraw in der Ove*’, wie der Name in so verschiedener Schreib-
weise wiederkehrt, datiert von 1479. Conrad v. Marmels, Dom-
dekan zu Chur, und Conradin v. Marmels zu Rhaziins sind Spruch-
richter. Es heil’t, dal zwischen den Erben Liiten der Nachbar-
schaft Reams und den Meiern von Schweiningen schon seit langer
Zeit StoBy, Span und Zwietracht herrschen wegen Undrau. Er-
kannt: Die Weilde Plaz fuschignas darf bei Schneeflucht mit Alp-
vieh beweidet werden. (Archiv Savognin. )

1488 verlich Bischof Ortlieb den Meiern von Prawein (Bur-
vein) und Praeschans das Recht, die Alp gronda (Curtegns) zu-
sammen zu nutzen. (NDB. 1487 fand die Teilung der Alpweiden
zwischen Salux und Prisanz statt.) Gegen die Verleihung dieses
Rechtes an Prisanz protestierten die Meier von Reams; Prisanz
habe in Undrau nie Alpen genutzt, und sie (die Reamser) werden
dadurch in ithrem rechtmifBigen Besitz gestort. Zwanzig Jahre lang
kimpfte Reams, um die Verleihung an Prisanz riickgdngig zu
machen ; denn 1492 bestitigte Bischof Heinrich, ,,daly er gelichen
und verliehen den Melern von Prisanz die Alp in der Ove''.

1508 verlangten die Reamser von Bischof Paulus, dafl den
Prasanzern die Verlethung des Rechtes, in Alp gronda zu laden,
entzogen werde, denn sie seien nicht im rechtlichen Besitz der Alp.
Die Reamser waren nicht beruhigt, denn schon 1509 provozierten
sie nochmals einen Spruch, und erst als 1511 gemeine Botten der
Dre1 Biinde erkannt haben: Die Priasanzer mégen mit ihren Milch-
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kithen die Alp gronda laden, soviel sie wintern konnen, aber keine
Part mit fremdem Vieh, gab’s wenigstens einen Stillstand vor Ge-
richt bis 1530.

Dieser Streit um die Alp gronda (Curtegns) beweist, daB Ende
des 15. Jahrhunderts die Erblehensleute sich nicht mehr als horige
Pachter der Giliter betrachteten, sondern sich als rechtmaBige Be-
sitzer und Eigentiimer der seit Jahrhunderten im Familienbesitz
stehenden erblichen Giiter und der dazu gehorenden Weiden fiihl-
ten. Ihr Rechtsempfinden sagte, dall die Abgaben an den ein-
stigen Lehensherrn Grundlasten oder Steuern und nicht Pachtzins
seien. Der Feudalismus war am Ersterben.

1530 riefen Priasanz einerseits und Reams, Conters und Bur-
vein anderseits das Gericht Oberhalbstein als Schiedsrichter an,
wobei erkannt wurde, daB3 Pridsanz auch die Zeitkithe und Mesen
in der Alp gronda sommern diirfe, dafiir aber an Reams fiinf
Grundstiicke in Prosura, dros Caselas, Prosura-dafora und Qui-
anzas und zoo rheinische Gulden an Reams abtreten miisse, und
Prasanz anerkennt die streitige Weide ,,Ignia‘‘ (eine Heimweide)
als Eigentum von Reams. Prisanz zahlte die 200 Gulden sogleich.

1542: In einem Appellazspruch zu Tinzen wird unter anderm
erkannt, daB3 der Diinger aus der Alp Prasanz aufs Hofgut ,,igl
bagn della mireia** gehore. (Es ist anzunehmen, dafl dieses Gut
neben der Alp liegt im ,,Plang Curtegns‘’.)

1545 klagten Reams, Conters, Burvein und Schweiningen beim
Gericht Oberhalbstein ,,hin gen'* Priasanz, daB sie Holz, Blakten
und Schlittknochen (schludegls) aus Nandro nach Hause fithren.
Erkannt: ,,Was einwirts von den Alpen an Holz", konnen alle
nutzen fiir die Alpen, ausfiihren jedoch nichts, wenn nicht alle ein-
verstanden sind.

Es geht daraus hervor, dal im 16. Jahrhundert der ,,Murter*
(die Alpweide siidwirts der Alpgebiude) noch bewaldet war; sie
ist seit Menschengedenken vollstindig kahl. Wenn die (Uberliefe-
rung wahr ist, daB dieser Wald freiwillig in Brand gesteckt wor-
den sei, um sich der Biaren und Luchse zu erwehren, wire dies
nach 1545 geschehen. Der Curtinserbach deckt zwar bei Hoch-
wasser noch jetzt Arvenstdcke und Lérchen ab, die im Schlamm
und Geroll seines breiten Tummelbettes sich befinden.

Es erscheint ,,Schweiningen*’ 1545 zum ersten und letzten
Male im Bunde mit der Plef Reams-Conters, — um den Prisanzern
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zu zeigen, was Ordnung sei; denn nicht zu vergessen, dalb die Pri-
sanzer von jeher als unberechtigter Fremdkorper, als Keil in Alp
gronda angesehen wurden, denn die Alp gronda (Reams und Pra-
sanz ) und die Pitschna (Savognin) sind auf die gleiche Weide an-
gewiesen einwirts der Alpschermen, ein groBer Weidekomplex,
der unteilbar ist.

1738 versprachen die Priasanzer den Reamsern und Conter-
sern, keine neuen Nachpuren mehr aufzunehmen, mit Riicksicht
auf die BestoBung der Alp Curtins (Gronda), und

1745 wurde festgelegt, daly die Alpen gleichzeitig bestofben
und entladen werden sollen, und erst

1890 wurde dies durch das Urteil eines grolRen Prozesses
zwischen Reams-Conters gegen Priasanz erkannt, nebst anderem.

Vorstehend ist der Grolteil der Streitigkeiten zwischen der
Plef Reams gegen Prisanz erwahnt. Es wiirde zu weit fithren, die
vielen Span und StoB von Reams kontra Conters und von der
Plefgemeinde Reams - Conters gegen Savognin ausfiihrlich be-
handeln zu wollen. Das Kantonsgericht schreibt dariiber im Ur-
teil von 1904 : ,,Offenbar haben iiber die Rechtsverhaltnisse in Val
Nandro von alters her viel Streitigkeiten bestanden, wie tibrigens
auch die Territorialhoheit dariiber zwischen den Parteien streitig
ist, und sind dartiber seit Jahrhunderten eine Reihe von Rechts-
spriichen und Vergleichen ergangen, ohne doch je volle Klarheit
schaffen zu konnen.*

Es finden sich in unseren Archiven wenig Urkundenurteile vor
tber Streitigkeiten zwischen Reams und Conters.

1525 : ,,die von Conters und Pruwen sollen so gut Gerechtig-
keit han in den Alpen, banwaydt geben und darus pieten als die
von Reams."

1577 . Appellaz zu Tinzen. Cunters erklart: ,;so verwilligent
sy allwegen gen Riamps zu gon und helfen gmeinden und welches
das mer ist, so soll gelten."" Erkannt: ,,dal wegen ds stiir oder
schnitz sollen die von Cunters und Pruvein bezahlen nach lut und
inhalt des Estum Rodell, jeder nach syn hab und vermogen*‘, und

1628 : ,,Riamps scll einstehen fiir die 2/3 Teil der Lasten und
Cunters fiir 1/3, im iibrigen laut den Briefen leben."*

Es erhellt daraus, da3 die Talgemeinde Nandro 1577 bestand
und vorher auch schon. Versammlungsort: Reams; Mitglieder:
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die Biirger von Reams und Conters. Die Talgemeinde (cumegn
della Val) — heute ,,corporaziung della Val* genannt — beschliet
tiber Alpladung (Zeit), Entladung, Kauf von Giltern, iber Prozel3-
fuhrung, wortiber relativ oft Beschliisse notwendig wurden. Ihr
ausfithrendes Organ war die Talobrigkeit (soprastanza della Val),
bestehend aus sechs giros (Beeidigten) von Reams und drei von
Conters; Vorsitzender: der Mistral de Riom (Vorsteher). Die Tal-
obrigkeit war auch bis 1888 Trigerin der Polizeigewalt resp. der
niederen Gerichtsbarkeit im Gebiete von Nandro. (Mehr dariiber
unten.

Noch Namhaftmachung der hauptsichlichsten Urteilsbriefe
zwischen den Plefgemeinden Reams-Conters einerseits und Savo-
gnin anderseits betreffend Val Nandro: 1497, 1498, 1521, 1604,
1699, 1730, Konventionalbrief von 1740, 1799 betreffend Briicken,
Marchbrief von 1773, KompromiBspruch von 1841, Kantonsge-
richtsurteil von 1904 und kleinritlicher Entscheid von 1904. Wir
miissen tibergehen, all die verwickelten Rechtsverhiltnisse der ver-
schiedenen Perioden zu skizzieren.

Das wichtigste Dokument stellt der Montaltsche Spruch von
1694 dar (Ulr. Montalta, zu Tinzen Landvogt und Stifter des Schul-
tonds von Tinzen ). In 22 Punkten sind hier die Nutzungsverhalt-
nisse geregelt, wie sie vielfach heute noch gelten. Die Urteile von
1699 und 1730 und der Konventionalbrief von 1740 sind Erliute-
rungen und Erganzungen zum Montaltschen Spruch. Im Konven-
tionalbrief von 1740 ist bestimmt, und zwar ,,dem buechstaben
nach® — wie es darin hei3t —, dall 291/, uigls (Viehstille) und
71/ Stallen (Maiensalle) von Savogninern in Nandro nutzungs-
berechtigt seien gemal den Urkunden ven 1497 und 1694 im 9.
und 14. Punkt. Per curiosum sei der Punkt 14 angefiihrt:

»Zum 14. wan in das kiinftige einer von Schweiningen in dem
Nandrohischem Tal ein Mayensidss mit verheiraten, kaufen oder
erben (von der plef Riambs oder Cunter) an sich ziiechete, so ist
von uns erkennt, ds solcher in dem frithling dray wochen vor-als
man die Alpen belade mit s. h. vich hinweg misse ruckhen und in
dem herbst nach entladung der Alpen auch acht tag nach den
anderen auf dem bual kommen moge und weiden.*

Es ist begreiflich, daf3 diese Regelung, die keine Zahl der
MaiensaBBe anfiihrte, einer Klarstellung rief; sie provozierte den
Konventionalbrief ; allerdings besteht auch heute noch diese harte
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Bestimmung gegeniiber demjenigen Savogniner, der das dreildig-
ste MaiensdB3 (uigl) erwirbt. Der Savogniner, der eine Reamserin
heiraten will, wird also wohl aufpassen, dall er mit Verheiratung
nicht zugleich ein Maiensaf3 entwerte; er wird das Maiensil} vor-
her einem Reamser oder Conterser verkaufen, — oder sich eine
Lebensgefihrtin ohne Maiensia3 auswihlen, wenn’s grad eine ,, Tu-
langa‘ sein muB ! (Tulangs [Alpendohlen], Spitzname der Ream-
ser.) Spal a parte!

Der letzte groBe Prozell wegen der Wilder an der rechten
Talseite in Nandro wurde wahrend der Jahre 1897--1904 aus-
getragen ; 1904 erfolgte das kantonsgerichtliche Urteil. 1895 liel3
die Talgemeinde das Nandrostrifichen bauen (zirka 1o km lang,
heute 12 km). Der Reinerlos eines Holzschlages aus den Nandro-
wildern sollte auch zur Deckung der Bauschuld verwendet werden.
Savognin verlangte Miteigentum an diesen Wildern, was von
Reams-Conters nicht anerkannt wurde und zum Prozesse fiihrte.
Das Miteigentumm wurde Savognin nicht zugesprochen. Dabei
wurde die Frage, wem das Territorium des Val Nandro gehore,
angeschnitten. Im Jahre 1888 erkannten Kleiner und Grofier Rat,
daf3 die Talgemeinde Nandro mit ihrer Obrigkeit keine Gemeinde
im Sinne der Verfassung sei und dall ihrem Organ, der Talobrig-
keit, keine verfassungsrechtliche Stratkompetenz zukomme.

Die IFolge dieses Erkannt war die, daBb die Obrigkeit ,,della
Val** ihre Bulidekrete nicht ausfiihren konnte, weil sie ungiiltig
waren, und die weitere I'olge eine anarchistische Unordnung im
Val Nandro; denn schlaft das Auge des Gesetzes, so verstummt
manche Stimme eines durchlécherten Gewissens. Diese Unordnung
wurde um so empfindlicher, als damals die Atzung dort hinten
ubers ganze Jahr wahrte. Bis zum 24. Juni durften die Reamser
GeiBen ungestraft die Bergmihder beweiden, trotzdem die Atzung
auf den Bergwiesen libers ganze Jahr verboten war gemifl Kapi-
tel XXX der Landschaftssatzungen, die in diesem Kapitel noch
jetzt zu Kraft bestehen; denn 1904 erkannte der Kleine Rat auf
Grund dieses Kapitels, daBl die Atzung in den Bergmihdern des
Alten Hochgerichts verboten sei (Rekurs Poltera kontra Mihlen).

Nachdem im Sommer die MaiensilBfettwiesen eingeheimst
waren, durften die Heuer ihre Heimkiihe und Geiflen in den Berg-
wiesen laufen lassen, wo sie in den noch nicht gemihten Wiesen
und im liegenden Heu bedeutenden Schaden anrichteten. Die
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Atzung auf den MaiensdBwiesen vom 24. September bis 1. Oktober
besteht heute noch; damals durften die Bergmahder auch noch
nach dem 16. Oktober, so lange als moglich, beweidet werden. Die
Frihjahrsatzung der Ziegen, die Sommeratzung und die nach dem
St. Gallustage (16. Oktober ) waren eigentlich satzungswidrig. Wo
es nicht angewendet und ausgefiithrt wird, gilt auch das beste Ge-
setz nichts. (NB. Vor dem Jahre 1847 bestand auch noch die I'riih-
jahrsatzung des GroBviehs in den MaiensaBwiesen bis St. Antoni
13, Juni].)

Der Unordnung in Nandro wollte die Talgemeinde 1903 ein
Ende bereiten. 1903 beschlof3 sie, das gemeinsame Gebiet terri-
torial zu teilen, was so geschah, dafl Reams zu seinem Heimgebiet
auch das ganze Val Nandro zugeteilt erhielt, Conters die Gebiete
rechts der Julia, ausgenommen den Reamser Wald, der sich von
der Tiefenkasteler Grenze bis zuhinterst Burvein erstreckt. Ein ge-
schriebenes Polizeistatut wurde erlassen, eine neue Verwaltungs-
kommission eingesetzt und die Judikatur natiirlich den Gemeinde-
vorstanden lberbunden, wie die Kantonsverfassung es verlangt,
die Talgemeinde umgetauft auf den Namen ,,Corporaziung della
Val*'. Daraufhin wurde die Frithjahrs-, Sommer- und Spatherbst-
atzung abgeschafft, eine sehr wohltitige Mafiregel. Damit ist hin-
sichtlich der Hoheit in Nandro nun einmal eine glatte Losung
dieser I'rage erfolgt und der Verfassung entsprochen worden.

Der Kampt um das Jus domini (um die Hoheit) in Nandro
hat sich durch vier Jahrhunderte hindurchgezogen, bis endlich an-
fangs des 20. Jahrhunderts Reams dieses Recht erhielt, damit aber
auch schwere Lasten iibernehmen mufte; man denke nur an die
Verpflichtung der Gemeindeverwaltung beim Auftreten der Vieh-
seuche, die oft vom nahen Val di Lei her ins Alpgebiet von Nandro
eingebrochen ist: so in den sechziger und siebziger Jahren, 1881,
1898, 1913, 1923, 1928 und 1929.

Der Unterhalt des nun 12 km langen TalstrdBchens ist durch
eine Spezialsteuer auf samtlichen Grund in Nandro sichergestellt.

Allerdings hat es auch in dieser Frage, wie bezlglich der
Hoheit, Rekurse abgesetzt und sind Gutachten eingezogen worden.

Seit bald 30 Jahren scheint aber ein versohnlicher Geist zwi-
schen den Interessenten in Nandro zu herrschen. Bei gutem Willen
lassen sich auch schwierige MiBhelligkeiten giitlich beilegen. Mit
dem Gelde, das die Nandroprozesse und -streitigkeiten verschlun-
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gen haben, kénnte man das Talstrallchen auf weite Strecken mit
Finflivern bepflastern, auch mit dem kleineren IFormat. ..

Die verschiedenen Nutzungsrechte werden die korrekte grund-
buchliche IFeststellung und Eintragung erschweren. Dieses Kapitel
gabe auch Stoff fiir eine juristische Dissertation.

Dankbar und pietitvoll wollen wir die angestrengten Be-
mithungen unserer Ahnen um die Schaffung klaren Rechts und
geordneter Verhiltnisse anerkennen. Auf einer langen Vergangen-
heit mit allen ihren Kdmpfen und Néten hat sich unsere Gegen-
wart aufgebaut.

‘Der Geburtstag unseres biindnerischen Gesamt-
staates.

Von Dr. Peter Liver.

Das Datum des Zusammenschlusses der Drei Binde ist heif
umstritten worden. Der historische Kampf um die zeitliche IFest-
legung dieses Ereignisses hat seine eigene Geschichte. Auf dem
Regierungsplatz in Chur steht das Denkmal zur Erinnerung an den
Vazeroler Bund von 1471. Als letztes Ergebnis der wissenschaft-
lichen Forschung mub aber die folgende Auffassung gelten: Die
erste Verbindung der Drei Biinde beruht nicht auf einem gemein-
samen Bundesbrief, sondern sie ist in folgender Weise zustande-
gekommen: 1. Seit 1406 bzw. 1425 und 1440 besteht zwischen dem
Oberen und dem Gotteshausbund eine Biindnisgemeinschaft, nach-
dem vorher schon einzelne Talschaften aus beiden Biinden sich mit-
einander verbiindet hatten. 2. 1450 kam das Biindnis zwischen
Gotteshausbund und Zehngerichtenbund zustande. 3. 1471 gelingt
dem Zehngerichtenbund die Verbindung mit dem Oberen Bund.
Seit dem Jahre 1471 besteht also die direkte Verbindung eines
jeden der drei Biinde zu den beiden andern, wihrend eine indirekte
Verbindung zwischen allen drei Biinden schon 1450 vorhanden war.
Wenn man ein Datum fiir den Abschluf3 der Entwicklung, welche
die Drei Biinde zur Begriindung des Gesamtstaates zusammen-
fihrte, angeben will, so kann es nur das Jahr 1471 sein. (Man



	Streifzüge durch die Wirtschafts- und Rechtsgeschichte des Oberhalbsteins

